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Bundesverkehrswegeplan und Bedarfsplan

� Die Bundesregierung bestimmt für die 
Verkehrswege des Bundes die längerfristig 
erforderliche Entwicklung der Infrastruktur und 
stellt die vorgesehenen Maßnahmen im 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) dar. 

� Der BVWP ist ein Planungsinstrument und 
Rahmenplan, in dem die drei Verkehrsträger 
Schiene, Straße und Wasserstraße gemeinsam 
berücksichtigt sind.  

� Der BVWP ist die Grundlage für die Entwürfe der 
Bedarfsplangesetze, mit denen der Gesetzgeber 
den Bedarf für neue oder auszubauende 
Verkehrswege festlegt. 

� Die gesetzliche Grundlage für den Neubau von 
Bundesfernstraßen ist das Fernstraßenaus-
baugesetz (FStrAbG) mit Anlage „Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen“.

Bundesverkehrswegeplan
- Rahmenplanung für die Bundesverkehrswege -

(Beschluss der Bundesregierung)

Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen

- Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz -

(Deutscher Bundestag)

Bundesverkehrswegeplan und Bedarfsplan 

BD Rainer Feldmann
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Bundesverkehrswegeplan 2003

� Beschluss der Bundesregierung vom 02.07.2003 

� Planungsinstrument und Investitionsrahmenplan 
für die drei Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße.

� Der BVWP gilt für den Zeitraum von 2001 bis 2015  (15 Jahre).

� Finanzrahmen : rd. 150  Mrd. € (d.h. 10 Mrd. € / Jahr)
� Erhaltung der Bestandsnetze: 82,7 Mrd. € (55,6%)

� Neu- und Ausbau :                  66,2  Mrd. € (44,4 %)

� Bewertung der erwogenen Aus- und Neubauprojekte:
� Wirtschaftlichkeit 

� ökologische Einschätzung 

� raumordnerische Einschätzung

� Stufung der Projekte nach Dringlichkeiten
� Vordringlicher Bedarf 

� Weiterer Bedarf

Bundesverkehrswegeplan 2003

BD Rainer Feldmann
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Bundesverkehrswegeplan 2003

Bundesverkehrswegeplan 2003 - Bewertungsmethodik

Bewertung der Maßnahmen:

� Nutzen-Kosten-Analyse

� Umweltrisikoeinschätzung 

� Raumwirksamkeitsanalyse

Ergebnisse der Berechnungen 
für Bundesfernstraßen sind 
dokumentiert in PRINS 
(PRojektINformationsSystem)
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Bedarfsplan 2004

Fernstraßenausbaugesetz und Bedarfsplan 2004  

� Die gesetzliche Grundlage für den Neubau von Bundesfern-
straßen ist zurzeit das Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG) 
vom 4. Oktober 2004.

� Fundstelle: Bundesgesetzblatt 2004, Teil I, Nr. 54 vom 
15.10.2004, Seite 2574 : Fünftes Gesetz zur Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes (5. FStrAbÄndG)

� § 1, Absatz 1 FStrAbG:
Bau und Ausbau der Bundesfernstraßen sind Hoheitsauf-

gaben des Bundes. Das Netz der Bundesfernstraßen wird 

nach dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen ausgebaut, 

der diesem Gesetz als Anlage beigefügt ist.

� § 2, FStrAbG:
Der Ausbau erfolgt nach Stufen, die im Bedarfsplan 

bezeichnet sind, und nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Mittel.

BD Rainer Feldmann
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Bedarfsplan 2004

Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004

� Die Straßenbauprojekte sind in der Anlage zum 
FStAbG („Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen“) in einer Karte dargestellt und 
unterschiedlichen Dringlichkeiten zugeordnet.

� Die Aufnahme einer Bundesfernstraßenmaß-
nahme in den Bedarfsplan ist die gesetzliche 
Voraussetzung für die Umsetzung eines Neubau-
vorhabens oder eines größeren Ausbauprojektes.

� Beplant und realisiert werden dürfen nur 
Maßnahmen, für die mit dem Bedarfsplan das 
Planungsrecht gegeben wurde (Einstufung in den 
„Vordringlichen Bedarf“ oder in den „Weiteren 
Bedarf mit Planungsrecht“).

Ausschnitt aus dem Bedarfsplan 2004:

BD Rainer Feldmann
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Bedarfsplan 2004

Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 2004 – Projekte in NI

BD Rainer Feldmann
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes

� Die Bundesregierung entwickelt eine neue Bundesverkehrswegeplanung, die im Jahr 2015 
verabschiedet werden soll.

� Ziel des Bundes für den neuen BVWP ist es ein Gesamtkonzept für die Verkehrsinfrastruktur 
aufzustellen, das realistisch und finanzierbar ist.

� Planungshorizont des neuen Bundesverkehrswegeplanes ist das Jahr 2030.  

� Das BMVBS erstellt eine verkehrsträgerübergreifend koordinierte Verkehrsprognose für das Jahr 
2030. 

� Die Bewertungsmethodik der Bundesverkehrswegeplanung wird vom Bund weiterentwickelt 
(mehrere Forschungsprojekte):

� neues Verfahren zur Ermittlung gesamtwirtschaftlicher Nutzen-Kosten–Verhältnisse.

� Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) mit Öffentlichkeitsbeteiligung

� Auf der Grundlage des BVWP 2015 wird der neue Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 
aufgestellt (vsl. im Jahr 2016). Dieser wird als Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz in den 
Deutschen Bundestag zur Beschlussfassung eingebracht.

Neuaufstellung des BVWP - Grundlagen

BD Rainer Feldmann
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 

Neuaufstellung des BVWP – Zeitplan des BMVBS

Quelle: Internetdarstellung des BMVBS, www.bmvbs.de

BD Rainer Feldmann
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes

Neuaufstellung des BVWP – Verkehrsprognose 2030 

Quelle Schaubild: Vortrag BMVBS am 14.06.2012 für Verbände, www.bmvbs.de

� Basisjahr 2010, Prognosejahr 2030
� Strukturdatenprognose für das Jahr 2030: 

� Demographische und wirtschaftliche Entwicklung auf 
Kreisebene, im Ausland höher aggregiert

� Außenhandelsprognose und Außenhandel der 
Nachbarländer mit Drittstaaten (Transit)

� Separate Prognose des See- und Seehafenhinter-
landverkehrs

� deutschlandweite Verflechtungsprognose:
� Personen- und Güterverkehr auf Bundesebene
� deutschlandweite Verkehrsverflechtungen auf 

Kreisebene
� Berücksichtigung aller Verkehrsarten in einem 

intermodalen Netz

� eigene Prognose für den Kombinierten Verkehr
� Umlegung der Verkehre auf ein multimodales Netz: 

� Straße, Schiene, Wasserstraße unter Berücksichtigung 
von Luftverkehr und Seeverkehr
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes

Neuaufstellung des BVWP – Strategische Umweltprüfung 

Quelle Schaubild: Vortrag BMVBS am 14.06.2012 für Verbände, www.bmvbs.de
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 

Neuaufstellung des BVWP – Öffentlichkeitsbeteiligung BMVBS

Quelle: Konzept zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2015, Stand Juni 2012, BMVBS  

BD Rainer Feldmann
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Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes

Neuaufstellung des BVWP – Projektanmeldung und Bewertung

BD Rainer Feldmann

Quelle: Vortrag BMVBS bei der Bund-Länder-Besprechung am 02.07.2012  
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Vorgehen in Niedersachsen

Vorgehen in Niedersachsen bis zu den Projektmeldungen (1)

� Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen
� Die Bundesrepublik Deutschland ist Straßenbaulastträger für die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen 

und Bundesstraßen) in Deutschland.

� Gemäß den Artikeln 85 und 90 des Grundgesetzes planen, bauen und unterhalten die Länder die 
Bundesfernstraßen in der Auftragsverwaltung für den Bund.

� Alle Straßenprojekte, die Inhalt des BVWP 2015 und nachfolgend des neuen Bedarfsplanes für 
die Bundesfernstraßen werden sollen, müssen vom Land beim BMVBS Mitte 2013 zur Bewertung 
angemeldet werden.

� Grundsatz: Die Länder melden die Projekte an und das BMVBS bewertet die Maßnahmen.

� Beschluss der Landesregierung vom 24.07.2012 zum Vorgehen in Niedersachsen:
� fachliche Einbindung von Kommunen und Trägern öffentlicher Belange (Regionalkonferenzen)

� Die Öffentlichkeit wird prozessbegleitend über Arbeitsfortschritte bis zur Meldung der Projekte informiert 
(Internet).

� Gesamtreihung der Projekte (Bundesstraßen) nach landesinternen Kriterien

BD Rainer Feldmann



16
Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Vorgehen in Niedersachsen 

Vorgehen in Niedersachsen bis zu den Projektmeldungen (2)
� Zusammenstellung der zu betrachtenden Projekte in einer vorläufigen Liste

� Veröffentlichung auf der Internetseite der NLStBV ( www.strassenbau.niedersachsen.de )

� Grundlage für die Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange und Kommunen

� Zur fachlichen Einbindung von Trägern öffentlicher Belange werden Regionalkonferenzen 
durchgeführt (Federführung ML - oberste Landesplanungsbehörde):

� Hannover: 08.10.2012, Oldenburg: 09.10.2012, Lüneburg: 10.10.2012, Braunschweig: 11.10.2012

� Informationen zum BVWP, Besprechung der Projekte, Anforderungen für neue Projekte

� Ergebnisprotokoll   

� Vorschläge für neue Maßnahmen bzw. den Entfall von Maßnahmen
� Ansprechpartner: regionale Geschäftsbereiche der NLStBV

� Vorschläge bis spätestens Ende November 2012

� Fortschreibung der vorläufigen Projektliste durch die Straßenbauverwaltung

� Winter 2012 / 2013 bis Ende Frühjahr 2013:
� Bund-Länder-Abstimmung zur Definition von Projekten

� Überprüfung der Meldewürdigkeit der Projekte

� Erarbeitung und Zusammenstellung von Daten

� Erstellung des Vorschlages für die abschließende Projektliste

BD Rainer Feldmann
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Vorgehen in Niedersachsen 

Vorgehen in Niedersachsen bis zu den Projektmeldungen (3)
� Im Frühsommer 2013 wird der Landesregierung die Liste der zu meldenden Bundesfernstraßen-

projekte (abschließende Projektliste) zur Beschlussfassung vorgelegt.

� Einstellung der abschließenden Projektliste ins Internet 

� Im Sommer 2013 werden die Projekte dem BMVBS gemeldet 
� Eingabe in eine web-basierte Datenbank des Bundes oder Datenaustausch mit dem BMVBS.

� Nach der Meldung der Projekte erfolgt durch das BMVBS bzw. durch Gutachter zunächst die 
Prüfung der Projekte. Danach werden die Projekte vom Bund bewertet.

BD Rainer Feldmann

Quelle Schaubild: Vortrag BMVBS am 14.06.2012 für Verbände, www.bmvbs.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

BD Rainer Feldmann

Weitere Informationen finden Sie auf der Internet-Seite des BMVBS ( www.bmvbs.de ) 
sowie auf der Internet-Seite der Niedersächsischen Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr ( www.strassenbau.niedersachsen.de ).

BD Rainer Feldmann
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

– Referat 41: Bundesfernstraßenbau, Grundsatzangelegenheiten Bundesauftragsverwaltung -
Friedrichswall 1, 30159 Hannover


